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Steuern sparen per  
Blockheizkraftwerk im Querverbund 

Wirtschaftlichkeit Besonders bei modernisierten BHKW-Anlagen sind die Bedingungen des  
steuerlichen Querverbundes einzuhalten und die erforderlichen Nachweise zu erbringen. Wichtiges 

Kriterium ist die Wirtschaftlichkeit des BHKW

Oliver Donner & Jörg Ottersbach, 
Aachen

Der steuerliche Quer-
verbund bietet relativ 
einfach zu erschlie-

ßende Optimierungspotenzi-
ale für kommunale Haushalte. 
Dabei werden defizitäre und 
gewinnbringende Tätigkeiten 
verschiedener, kommunaler 
Gesellschaften steuerlich wirk-
sam zusammengefasst, sodass 
sich die Steuerlast insgesamt 
reduziert.

Ein solcher Querverbund ist 
dann möglich, wenn zwischen 
den Gesellschaften eine, »enge 
wechselseitige technisch-wirt-
schaftliche Verflechtung« von 
einigem Gewicht besteht, heißt 
es in einem Schreiben des Bun-
desministeriums für Finanzen 
(BMF). In der Praxis ermöglichen 
Blockheizkraftwerke nach wie 
vor einen solchen  Querverbund 
– wobei  bei deren Betrieb um-
fassende Bedingungen einzu-
halten sind und eine individuel-
le Beurteilung bzw. Gestaltung 
des einzelnen Falles erfolgen 
muss.

Aufgrund ihres hohen und 
gleichmäßigen Wärme- und 
Strombedarfs eignen sich 
Schwimmbäder sehr gut für 
Blockheizkraftwerke, deren 
Wirtschaftlichkeit im hohen 
Maße von einer guten Auslas-
tung abhängt. Außerdem ist 
der Betrieb von Schwimmbä-
dern oftmals defizitär und des-

halb für einen Querverbund 
besonders geeignet. Denkbar 
sind aber auch weitere Einsatz-
bereiche mit entsprechenden 
Defiziten bei gleichzeitig ho-
hem Wärmebedarf, wie Sport-
stätten. 

Die Anerkennung des steu-
erlichen Querverbundes ist an 
verschiedene Bedingungen ge-
knüpft, bei denen die gegensei-
tige Gewichtigkeit nachzuwei-

sen ist (siehe Grafik). Dabei sind 
alle Bedingungen einzuhalten!

Beispiel Schwimmbad | Es 
gelten folgende Regelungen:
• Kriterium »Auslegung 1«: 

Es muss eine hinreichende 
technisch-wirtschaftliche 
Verflechtung der beiden Ein-
richtungen gegeben sein. Das 
Blockheizkraftwerk (BHKW) 
muss der Abdeckung des 

thermischen Grundlastbe-
darfs des Schwimmbades 
dienen. Dabei soll es mindes-
tens 25 Prozent des Wärme-
bedarfes des Schwimmbades 
beisteuern. 

• Kriterium »Auslegung 2«: 
Ein weiterer Maßstab für 
die hinreichende tech-
nisch-wirtschaftliche 
Verflechtung ist außerdem 

Eckpunkte zur Anerkennung des steuerlichen Querverbunds
Übersicht der Bedingungen

Gelten seit 1. Januar 2017 bundeseinheitlich: Alle Bedingungen sind ausnahmelos einzuhalten! Die  Wirtschaftlichkeit des BHKW nach DIN 2067 ist eine wesent-
liche Voraussetzung für die Anerkennung des steuerlichen Querverbundes und bedarf zur Sicherstellung vor Beginn der Maßnahme einer gutachterlichen Prüfung.
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die vom BHKW abgegebene 
Wärmemenge, sofern ein 
mobiles BHKW eingesetzt 
wird. Die Zusammenfassung 
setzt voraus, dass das BHKW 
mehr als 50  Prozent seiner 
Wärmemenge im Jahr an das 
Schwimmbad abgibt. Die An-
lage muss einen bedeuten-
den Teil des Wärmebedarfs 
des Schwimmbades decken.  

• Kriterium »Auslegung 3«: 
Das BHKW muss eine instal-
lierte Leistung von mindes-
tens 50 kWel aufweisen. 

• Kriterium »Wirtschaftlich-
keit«: 
Die Wärmeversorgung des 
Schwimmbades durch ein 
BHKW muss wirtschaftlich 
sein. 
Das BHKW muss dem 
Schwimmbad-Betrieb 
dienen. Dies ist nicht der 
Fall, wenn neben der Wär-
meabgabe des BHKW das 
Schwimmbad eine Wär-
meabgabe an Dritte (wie 
Wohngebäude im Umfeld 
des Schwimmbades) vor-
nimmt und das BHKW auch 

ohne den Schwimmbad-Be-
trieb noch wirtschaftlich 
wäre. 

• Weitere Kriterien: 
Als Energieversorgungs-Be-
trieb gewerblicher Art (BgA), 
der für die Zusammenfas-
sung mit einem Schwimm-
bad-BgA mittels BHKW nach 
§ 4 Absatz 6 Satz 1 Nummer 
2 KStG geeignet ist, kom-
men nur Stromversorger 
im Sinne des § 5 Nummer 
13 EEG, die überwiegend 
Letztverbraucher versorgen, 
oder Netzbetreiber in Frage. 
Die Tätigkeit der Elektri-
zitätsversorgung oder des 
Netzbetriebs darf dabei 
nicht von untergeordneter 
Bedeutung sein.
Fazit | Die Kriterien der Aus-

legung 1 bis 3 und der Wirt-
schaftlichkeit bedingen, dass 
das BHKW sehr passgenau zur 
individuellen örtlichen Situa-
tion ausgelegt und betrieben 
werden muss. Zur Dokumenta-
tion empfiehlt sich neben einer 
reinen Wirtschaftlichkeits-
rechnung, ein entsprechendes 

Gutachten erstellen zu lassen. 
Die Unterlagen lassen sich 
dann auch für Gespräche und, 
je nach Gesprächsergebnis, 
auch zur Einholung einer Aus-
kunft bei der Finanzverwal-
tung nutzen. Mit einem Gut-
achten nach VDI 2067 kann die 
Vorteilhaftigkeit der wechsel-
seitigen wirtschaftlich-techni-
schen Verflechtung der auszu-
legenden BHKW-Anlage mit 
dem kommunalen Energiever-
sorgungsunternehmen nach-
gewiesen werden. 

Modernisierung und neue 
Verbünde | Vor dem Hinter-
grund der nach wie vor für 
kleine BHKW attraktiven 
Förderung der Kraft-Wär-
me-Kopplung (KWK) durch das 
KWK-Gesetz stehen aufgrund 
der günstigen wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen in vie-
len Kommunen Modernisie-
rungen von Bestands-BHKW 
an. Dabei sollte bereits in ei-
ner frühen Phase der Planung 
der Aspekt des bestehenden 
oder künftig einzurichtenden 
steuerlichen Querverbundes 

beachtet werden. Hierbei soll-
ten auch Entwicklungen im 
Hinblick auf Bedarfswerte und 
der wesentlichen Kosten- bzw. 
Erlöspositionen prognostiziert 
und entsprechend berücksich-
tigt werden.

Für manche Bundesländer 
wurden durch das BMF-Schrei-
ben die Kriterien verschärft, so-
dass bestehende Querverbün-
de auf ihren Bestand zu prüfen 
sind, um deren Anerkennung 
auch in Zukunft sicherzustel-
len.

In den zahlreichen Kommu-
nen, in denen noch kein steu-
erlicher Querverbund besteht, 
sollte das Potenzial geprüft 
werden, welches sich aus den 
verbesserten Rahmenbedin-
gungen des KWK-Gesetzes für 
wirtschaftliche BHKW-Projek-
te ergibt.
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